
BEITRÄGE
sophisch reflektiert wurden und Gegenstand zahl:

Pedro Lombardia reicher positiv-rechtlicher Erklärungen in den
Verfassungsbestimmungen der verschiedenen Län-:
der und 1n Dokumenten VO:  } internationalem Cha:Die Grundrechte des rakter sind. Diese erste Annäherung das ema

VO  — den Menschenrechten her erfordert ineGläubigen kritische Präzisierung: Die verschiedenen mMOB-
lichen Anthropologien können verschiedene L6-
SUNSCIL des TODIems der Menschenrechte impli-

Daß die Grundrechte des Gläubigen in der irch- zieren (und implizieren solche tatsächlich). Wer
lichen Gemeinschaft durch kanonische Normen Zr LÖösung des Problems der Grundrechte des
VO: Verfassungstrang proklamiert un: durch das Gläubigen den Weg ber die Menschenrechte
a Rechtssystem der Kirche geschützt werden geht, muß sich deshalb (von der Botschaft des

Evangeliums her) ein Werturteil über die ZU -aollen, ist eine natürliche Folgerung 2US der Lehre
des /Z7weliten Vatikanums ber die Würde und grunde Hegende anthropologische Problemati
Freiheit der Angehörigen des Volkes Gottes. Ks bilden
steht somıit offten, daß die Erklärung dieser |Dies ist ine un: für sich offene Frage,
Rechte 1ine der Aufgaben des angekündigten da nıe weltere Fortschritte auszuschließen Sind; CS

liegen jedoch schon die hinreichenden KElementeGrundgesetzes der Kirche se1n wirdı!ı und daß ihre
Wahrung eines der Kriterien bilden wird, welche die 7zudem durch das Lehramt der Kirche be-
die Revision der kirchlichen Gesetzgebung be- glaubigt wurden einer positiv-rechtlichen
stimmen. Konkretisierung VOIS In der Tat hat die SO

7 war wird diese Jegislative Aufgabe mit Schwie- NAannTeEe Soziallehre der Kirche die sich insbeson-=—
dere aus den lehramtlichen Außerungen derrigkeiten verbunden se1n, da die kanonistischen

Forschungen über das ema spärlic. un LICU Päpste un einigen Dokumenten des 7 weiten Va-:

sind, daß die beiden meines Erachtens einzigen tikanums erg1bt (insbesondere denken WI1r die

gültigen Monographien über die Grundrechte des Konstitution «Gaudium et SPCS» und die Deklara-
Gläubigen ZADUR e1it der Abfassung dieses Auf- t10n « Dignitatis humanae») ZUrf modernen StrÖ-
Satzes och nicht publiziert sind. Zudem ex1st1ie- MUu11& zugunsten des Schutzes der Menschenrechte
IC  n 1m kanonischen Recht praktisch keine egisla- ine 7zustimmende Haltung eingenommen und s1e
tiven Präzedenzfälle, die mM1t Nutzen herangezogen der christlichen Anthropologie entsprechend NUAall-

werden könnten. clert. Die Enzyklika «Pacem 1n terr1s » ]ohannes’
Grundlage. Dal iMl alle Angehörigen der Kirche die Rechte d die als Grundrechte

des Menschen anzusehen sind. Diese Lehre, diegleich bewertet, ist me notwendige Vorausset-
ZU11E der Grundrechte, denn SONSs könnten diese ine Stellungnahme ZU Grundlage, Natur, igen-
nıicht universale Geltung besitzen. S1e sind auf die AT und rechtlich-politischen Funktion der Grund-
radikale Gleichheit beziehen, die sich AaAus der rechte in sich chließt, äßt sich 1in ihren Grund:
gemeinsamen ellung als Gläubige erg1bt, die S linien auf den Gläubigen anwenden, insofern 8

der Ungleichheit, die auf dem Prinzip der funk- ine menschliche Person 1n der Iirchlichen Ge:
meinschaft ist. Aus diesem Grund erscheint CStionalen Verschiedenheit gründet, vorausliegt. *

Grundrechte sind somıit jene; die jedem Gläubigen W1e ich schon be1 anderer Gelegenheit betont””
habe® als notwendig, die etzige Dissonanz ZWI1-allein schon deswegen, weil ein Gläubiger ist,

auf Grund se1iner Zugehörigkeit Zn Kirche, seiner schen dem, W asS das Lehramt auf diesem Gebiet
Würde und Freiheit als ind (Gottes 7„ukommen. 5 VO  w den Staaten, den internationalen Organisatio-

Der Gläubige ist ein ensch, der auf die DO- TI uSW. verlangt, und den Rechtsbestimmungen
CaL10 diVINd, welche die Kirche ist, ine 7ustimmende der Kirche celbst beheben Ks ist dringlich, daß

die Kirche ihre Soziallehre durch das ZeugnisAntwort gegeben hat. Der Ruf (sottes Z 0hrn Kir-
che richtet sich das IL Menschengeschlecht. eines tatkräftigen Schutzes der Menschenrechte in

DIiIe TC 1st der Menschen willen da un! der kirchlichen Gemeinschaft als einer rechtlich
vertaßten Gesellschaft beglaubigt. Sehr bedeuwird VO Menschen gebildet; darum äng das

u1ls beschäftigende ema mi1t den S ogen'armten tungsvoll 1n dieser Hinsicht 1st die Rede Pauls ID
Menschenrechten ‚USaMIMINCIL, die VO seiten der worin das edenken den zwanzigsten Jahres-
verschiedensten Perspektiven des Denkens philo- Lag der Erklärung der Menschenrechte VO: De:
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DIE GRUNDRECHTE DES GLÄUBIGEN
„ember 19458 Z Revision der kirchlichen Gesetz- bewußt sein, daß die rage nach den Grundrech-
gebung in Beziehung etzte. 7 ten — jedenfalls und insbesondere 1n der Kirche

Um 1n den aNnzCH reichen Gehalt des LT hemas VO Prinzip der dynamischen Entwicklung mMi1t-
der Grundrechte 1n der Kirche einzudringen, DC- bestimmt wird. Der eständige Fortschritt der
nugt allerdings och nicht, den Gläubigen als Kirche, VO  = dem Paul VI 1N der NZY.  a « Kc-
menschliche Person betrachten. Damit InNanl die cles1i1am SU aMı >» gesprochen hat; die Reflexion über
ontologisch-sakramentale Grundlage dieser Rechte sich selbst (d.h das immer tiefere Eindringen 1n
und ihren Zusammenhang mit dem Mysterium ihr Mysterium); die Fortschritte in der Erkennt-
Kirche erfassen veImag, muß i1Nall überdies die n1ıs der menschlichen Natur; die Entwicklung der
Tatsache in echnung stellen, daß der Gläubige Umstände, unte: denen sich das gesellschaftliche

Zusammenleben vollziehen hat uUuSW.,. sind eben-durch die AauTtfe 1n die übernatürliche Ordnung C1L-

en worden ist. Viladrich, der die fe des viele andere Faktoren, die ine endgültige, ab-
Zweiten Vatikanums unte: diesem Horizont STU- solut untevidierbare Erklärung der Grundrechte
diert hat, bemerkt « DIie Grundrechte sind VO Z vornherein ausschließen. Anderseits verlangt
Standpunkt der AC. AauUuSs subjektivierte Ausfal- ein Grundrecht seiner positiv-rechtlichen

Funktion willen selbst untfe: V oraussetzung fex1-tungen des Stiftungswillens Christi1, die 1n der —

tologisch-sakramentalen Grundbefindlic  eit des bler Verfassungsbestimmungen) eine beträchtliche
Gläubigen enthalten sind un! 1n Sphären der Stabilität un ine gewisse Irreformabilität. Aus
Autonomie (Gotteskindschaft) SOWl1e Sphären der alldem ergibt sich, daß ine Erklärung VO  = Grund-
Tätigkeit (gemeinsames Priestertum) besteht Der rechten 1n einem kirchenrechtlichen Verfassungs-
Form ach bilden diese subjektiven Prinzipien TEext die Natur einer geschichtlichen Option en
yöttlichen Rechts primäre juridische Begrifle.» muß, wortrin der Gesetzgeber 1im 1C) der Grund-

Aufzählung. DIe Texte des Z welitens Vatiıkanums, prinzipien der sakramentalen Natur der RC
insbesondere Kapitel 11 und der Konstitution und unte: Beachtung der Zeichen der eit ejeni-
« Lumen gentium», bieten u1ls einige Lehrprinzt- CIM Rechte der Gläubigen anführt, die infolge
plen VO  D großem Wert, die rage nach der ihrer Universalıität und ihres Zusammenhangs mM1t
Existenz der Grundrechte 1n der kirchlichen Ge- der ontologisch-sakramentalen infügung 1in das
meinschaft positiv beantworten un 1im Z olk (sottes als grundlegende Rechte betrach-

ten sind.sammenhang mit dem Mysterium Kirche den Be-
oriff selbst grundzulegen. Wie das be1 der Natur Ks mangelt uns hiler der Raum, diese Rechte —

dieser Dokumente Erwarte Wal, hat WAarTr das zuführen WIr beschränken u1ls eshalb einz1g 1n
letzte ökumenische Konzil die Grundrechte des der Absicht, Anliegen exemplifizieren
Gläubigen nıicht einzeln angeführt wWENN uch auf die generische, andeutende Aufzählung, die
einige VO  3 ihnen 1N bemerkenswerter arhe1 Viladrıch vornımmt.
gedeutet wurden? und konnte IST recht nıicht a) ecC auf die geistlichen (süter der Kirche
die Fragen des kirchlichen Verfassungsrechtes 1ö- und auf die Z eil notwendigen Hılten (Sakra-

MENFE; Wort Gottes USW.); ecCc auf aktiıveSCN. die ihren Schutz von seiten des positiven
Rechts der Kirche betrefien. Teilnahme Leben un! den Bestrebungen

Von diesem Gesichtspunkt AaUS ist die rage 1im der Kirche; C) eCc| auf eine eigene Spiritualität;
Zusammenhang mit dem Projekt eines «Grund- Recht auf den eigenen Rıtus; e) ec auf die
es der Kıirche» lösen, das seliner Konzep- integrale Betätigung der persönlichen Charısmen;

Recht, seiner persönlichen kirchlichen Berufungtion nach der grundlegende Gesetzestext des
kirchlichen Verfassungsrechtes se1n soll Die HKr- (als Diözesanpriester, 41€e oder Religiose) fre1
klärung der Grundrechte bildet VOL em ine der folgen; ) Recht auf das eigene Apostolat;
Materien, die unbedingt 1in das Grundgesetz auf- Recht, die Hierarchie Petitionen richten;
ZCNOMMEN werden mussen, und deswegen ist £C) fre1i und ofien die eigene Meinung über
notwendig, das Problem lösen, w1e viele solche Angelegenheiten äußern, die das allgemeine
Grundrechte oibt Ist möglich, konkret AaUuS- Wohl der Kirche betrefien; ecCc auf Intorma-
zusagen, wI1e viele un! welche Grundrechte dem t10n; Recht auf die christlıche Erziehung, mit

Einschluß einer Sanz spezialisierten Erziehung;Gläubigen als menschlicher Person un: auf Grund
seiner ontologisch-sakramentalen infügung 1in m)eder theologischen Wissenschaften auf die
die Kirche zukommen ” angeMESSCLIC Forschungsfreiheit un die Ver-

Um diese rage beantworten, muß iNan sich öffentlichung ihrer Ergebnisse; n) Recht, die theo-
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BEITRÄGEI
logischen Wissenschaften lehren; O) CC auf nisché Gesetzgebung. KEs ist jedoch der Gedanke
Assoz1lationsfreiheit innerhalb der rche; ec betonen, daß die Grundrechte in der 1fe
auf die gerechte Autonomie 1im weltlichen Bereich. lichen Gemeinschaft dem ontologisch-sakramen-

Schutz. Ein Grundgesetz, das sich darauf be- talen Status des Gläubigen entspringen. Nur auf
schränkte, die Grundrechte der Gläubigen 117ZU- diese Basis wird MNan ine kanonische Gesetzge-
fuhren, würde selbstverständlich seine Aufgabe bung auf bauen können. Daß iNan das Mysterium
nicht erfüllen, Z mindesten nicht 1n bezug auf Kirche 1n echnung tellt, ist eine unumgängliche
die Uu11lsSs ler beschäftigende rage Die Aufzählung methodische Forderung, die in einer Aussage des
und Erklärung der Grundrechte CIMa wenig Zweiten Vatikanums erwähnt wird.
auszutrichten, MWC11 inNan nicht gleichzeitig ZU Da unls unmöglich ist, hiler ine eingehende
Schutz dieser Rechte ein System VO (Sarantien ekklesiologische Reflexion anzustellen, mOöge der
schaftt Man muß 1im Hinblick darauf das gesamte Hinweis genugen, daß die durch die A4uUuTfe erfolgte
Nnormative kirchenrechtliche System analysieren Inkorporierung in die Kıirche für jeden Gläubigen
W4S auf diesen Paat Seliten nıiıcht ausführlich C: die persönliche Kingliederung 1n Christus 1n sich
chehen kann dessen Grundprinzipien 1im Grund- schließt un daß deshalb jeder wirklich fundamen-
gesetz bestimmt werden müßten. Es erscheint uns tale Rechtsanspruch autf Gewalten oder Rechte in
deshalb als unbedingt notwendig: der 1rC 1ne sakramentale Grundlage hat Es

a) Mit aller Deutlic.  cit 1ne Hierarchie der handelt sich Ansprüche, die ihren vollen
Grundlagen Z chanung des kanonischen Rechts Sinn 1n Christus erhalten. Darum wird ihre Natur
festzusetzen, daß die gewÖhnlichen (sesetze dem notwendigerweise stellvertretend und ihre 1nNA.
Grundgesetz subordiniert werden. DIiese Unter- tat auf den Dienst der Gemeinde bezogen se1N.
ordnung kann sich olange nıcht wirksam urch- Diese Überlegungen, die 1n der Theologie für SC-
SELIZEN,; als nicht jeder Gesetzgeber 1n der NC wöhnlich 1m Hinblick auf die pastorale Vollmacht
einigen formalen Kriterien unterstellt wird er angestellt werden, s1nd uch VOI: ugen alten,
sich selbst unterstellt), welche die Identifikation WEI1111 sich Folgerungen aus dem gemeinsa-
se1iner normativen kte erleichtern, daß MOS- mmen Priestertum handelt, wWw1e dies bezüglich der
ich Wird, 1n ezug auf sS1e ein Urteil über ihre Ver- Grundrechte der Fall 1st
fassungsgemäßheit fällen Das Rechtsverfahren Dieser Aspekt des ToOoDlems ist berücksicht!i-

nıicht verfassungsgemäße Gesetze kann C DCN, WEEC1111 darum geht, die Theorie über die
Grundrechte auf die kirchliche Gemeinschaftgenüber der mMIt jedem positiv-rechtlichen ext

gegebenen Gefahr, die Dynamıik bremsen, ein zuwenden. Wenn INaill den besonderen Charakter
aktualisierendes Element se1n. dieser rage im en der NC nicht sehr be:

Eine 4are Unterscheidung der institutionellen achtet, kannn i1Nan einer alschen 1C) elangen.
Funktionen? mMit der entsprechenden Möglichkeit, Man darf nicht VELSCSDSCIL, daß die Grundrechte auf
die admıinistrativen kte gerichtlich revidieren. dem Gebiet des bürgerlichen Rechts MC  = den An:-

C) Kın Gefüge VO (sarantien prozeßrechtlicher sprüchen her formuliert wurden,; die sich aus der
Ordnung, die dem Gläubigen gegenüber ‚VEeN- Spannung 7wischen Person un Staat ergaben.
tuellen Übergriffen der Gewalt den Schutz seiner Diese Problemstellung muß 1m Kirchenrecht über-
Rechte sichern un! die Autoritätsträger 1n der wunden werden, da ine Konzeption dieser Rechte,
IC V  } der Bedrohung durch Pressionsgrup- die MO  } einer dialektischen un spannungsgelade:
pcCcn befreien. 11  = Haltung der Gemeinschaft gegenüber be:

Nur ine Rechtsordnung, die durch die Unter- stimmt wird, ein Attentat auf die Einheit des Lei:
stellung aller der Autoritätsträger un: der Unter- bes Christ1i « quod est Ecclesia» (Kol 1-18) dar:

gebenen unte: das Gesetz die Grundrechte wirk- stellen würde.
Sa varantliert, kann einer aANSECMECSSCUCH IO DIie Erklärung der Grundrechte 1N der Kirche
SUNS der Spannungen führen, die heute 1m Leben kann deshalb nıiıcht 1n einer normativen Ratifizie-
der Kirche beobachten sind. Lung des Anspruchs auf Autonomiesphären be-

Kirchlicher SIMN. Die technischen Begriffe des stehen, der VO  } den Gläubigen der pastoralen Ge:

Verfassungsrechtes der Staaten und die re der walt gegenüber dialektisc rhoben wird, sondern
mu ß das Ergebnis einer geschichtlichen Op_tionKirche über das gesellschaftliche Tusammenleben

bilden ungemein wertvolle Elemente für eine des Gesetzgebers 1mM gegenwärtigen tadıum derf
Theorile der Grundrechte ıD} der Kirche und ein Wanderung der IC se1n, die Rechtsord-
sehr nützliches Präzedens für die künftige kano- nung der Gemeinschaft in technisch angemessenef
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Weise Gestalt annehmen lassen, hat doch diese quOA: dignitatem et actionem cunctis elDus
Rechtsordnung 1n einer MIt der Verschiedenheit IN CIrca aedificationem Corporis Chri-

st1 >} 11l sichern.der Dienste vereinbarenden Art die « aequalitas

Ich habe mich mit der rage befaßt der VOI der Veröflent- Dekrets ber das Laienapostolat, 196 2) und als «jJuri naturalı COMNSECH-E  5  S lichung stehenden Studie «Una egge ftondamentale pCI la (hiesa» resp. ad modum 129, Cap. B Deecr. De pres  etorum
(in einem Band, den der Verlag Valecchi, Florenz, vorbereitet und minister10 et vita, 1965 Vgl Del Portillo, Ius assoclationis et
der die ematl. der Bischofssynode VO!]!  - 1967 ZU) Gegenstand assoclationes fidelium iuxta concıilıi Vaticanı IL doctrinam: Ius CA-

hat). noNicumM (19068) 5—25
2 Vgl Principia QUAC Codicis luris Canonici recognitionem dı1: Const. Gaudium et SPCS, Nr. 75

gant der Bischofssynode ZUT rüfung vorgelegt), Nr. Deer. Optatam totius, Nr. 16
Del Portillo, Fieles |a1COsS la Iglesia. Basos de SuS LESPDCC- Const. Lumen gentium, Nr. 22

t170OsS eEsStafutos ur  COS; J. Viladrıich, Teoria de los derechos Übersetzt VO]  3 Dr. August Berz
tundamentales del fiel. Presupuestos crit1cos (Colecciön Canönica de
la Universidad de Navarra) (Pamplona). Diese beiden Bücher sollen
1969 erscheinen. Ich an den beiden utoren für die tlaubnis,
die Originale verwenden. LOMBARDI

Const. « Lumen gentium», Nr. 32
Ebd., Nr. 9 geboren 4. August 1930 Cordoba. Kr studierte den Uni-

O El derecho el actual OMeENTO de la ida de la Iglesia Palabra versitäten VÖO] Granada unı Madrid und der päpstlichen Universi-
(mayo 19 —12 tat des hl. Ihomas VO!]  y quin, doktorierte 1052 in Rechtswissen-

schaft und 1956 1in kanonischem Recht, ist se1it 1960 Professor fürAllocutio disciplinarum Iuris Canonicı cultoribus qui inter-
fherunt coetul Oomn1bus nation1bus (25. Maı1 19 kanonisches ec| der Universität VO!]  - Navarra, Direktor des

Von besonderer Bedeutung in bezug auf das Assoziationstrecht stituts Martin de Azpilcueta derselben Universität und Direktor
sind die Antworten der Kommissionen auf die Modiı der Väter, der Zeitschrift «Ius Canonicum». | veröflentlichte zahlreiche Aut-

sSAtze.wotin dieses als «1US natiyvum>» bezeichnet wird (im Schema des

würde uch das Versammlungsrecht ein "Totrso
bleiben [Dieser Zusammenhang kommt schon inBruno Primetshofer der ersten WEn einschlägigen Verfassungsdeklara-
tion ZA0E Ausdruck, dem i. Amendment Z Ver-Der Grundsatz des fassung der USA 790 1n dem die Versamm -
lungsfreiheit 1n unmittelbarem ZusammenhangVersammlungsrechts mMI1t der Meinungsfreiheit und dem Petitionsrecht
verankert wird.kanonischen Recht Wie äufig be1 den Grundrechten äng ihre
Verwirklichung vielleicht weniger VQ der 2 C
setzestechnischen Prägnanz der Formulierung als

Begriffliches vielmehr VO  5 der Interpretation ULE den einfa-
hen Gesetzgeber und VO  - der Verwirklichung
durch die Rechtsprechung ab So en WI1r dasDas Versammlungsrecht (die Versammlungsfrei-

eit gehört IN mM1t dem Vereinsrecht Grundrecht der Versammlungsfreiheit uch 1n den
den Grundrechten demokratischer Rechtsordnun- Verfassungen der un Chinas verankert,

womit TE1NC och nıichts über die tatsächlicheCN Verfassungs- und geistesgeschichtlich den | —-

Durchführung dieser Rechte gesagt ist Ja 0SSCNANNTLEN «klassischen » Freiheitsrechten ZUZC-
zählt, rangleren diese Rechte eın außerlich aut der be1 weitgehender Übereinstimmung im Wortlaut
Stufe VO  =) Verfassungsgesetzen. S1e sind 1m Artikel hängen die konkreten Schlußfolgerungen au der
Z der UN-Deklaration VO: 948 un 1m Artikel ere1ns- un Versammlungsfreiheit VO  } der
der Kuropäischen Menschenrechtskonvention VO Grundsatzirage ab, welche dem Recht 1in der

konkreten Lebensordnung zugewlesen wird. Wiäh-1950 enthalten. Man versteht unter dem Versamm-
rend 1n demokratischen Rechtsordnungen Vere1ins-lungsrecht die efugn1s der Staatsbürger, sich ZULC

Erreichung bestimmter jele 7usammenzuschlie- und Versammlungsrecht als Ausfiluß der Rechte
Ben ohne daß einer vorgängigen Ermächtigung der menschlichen Persönlichkeit e1in Individual-
VO  } irgendeiner Seite bedürtfte. Das Versamm - recht darstellen, werden diese Rechte 1n Olks-

demokratien als «sozialistische Persönlichkeits-lungsrecht steht in logischem Zusammenhang mit
der Meinungsfreiheit und dem Petitionsrecht, un rechte » 1im Dienst des herrschenden kommunisti-
ohne verfassungsmäßige (Garantie der letzteren schen Systems aufgefaßt.?
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